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achten unſerer Stelle vom 13 . Mai 1868 vorher , worin wir die auf anatomiſche und phyſiolo⸗

giſche Verhältniſſe ſich fußenden Bedingungen naturgemäßer Sitze in der Schule darlegten .

Die Schulräume , zumal auf dem Lande , entſprechen noch ſehr vielfach nicht den Anforde⸗

rungen der Hygieine . Die Bezirksärzte ſind nach früheren ſpeziellen Inſtruktionen und jetzt nach

dem Inhalte obiger Verfügungen berufen , nicht nur bei Neubauten die die Geſundheit betreffen —

den Rückſichten zu begutachten , ſondern auch in geſundheitlicher Beziehung die Schulen ſtändig zu

überwachen . Ihre Bemängelungen gehen an die Bezirksämter , um deren Abhilfe zu veranlaſſen .

In dem Hauptjahresberichte werden uns dieſelben im Einzelnen mitgetheilt und nach Erforderniß

benachrichtigen wir davon den großherzl . Oberſchulrath .

Die Beſchäftigung von Kindern in den Fabriken hat zum Schutze ihrer

Schulbildung und gegen den Mißbrauch ihrer körperlichen Ausnutzung das neueſte Geſetz vom

16 . April 1870 (Geſetz- u. Verordn . Bl . Nr . 26 ) veranlaßt . Darnach dürfen Kinder , welche

noch ſchulpflichtig ſind , erft nach erreichtem 12 . Lebensjahre nur 6 Stunden lang des Tags , bei

Nacht aber gar nicht in Fabriken verwendet werden , ſo daß der Schulunterricht nicht nur nicht

geſtört wird , ſondern auch eine Freiſtunde dazwiſchen liegen muß ; von Fabrikationszweigen , welche

für ihre Entwicklung ſchädlich oder gefährlich find , ſowie bei ſchlechten Arbeitsräumen ſind ſie ganz

ausgeſchloſſen . Selbſt für ſchulentlaſſene jugendliche Arbeiter unter 16 Fahren darf die Arbeits -

geit 12 Stunden nicht überſteigen , der Beſuch des Religionsunterrichts nicht verhindert werden , fie

dürfen nur in Nothfällen bei Nacht arbeiten , und zwiſchen der Arbeit ſind genügende Ruhepauſen

zu geſtatten .

Zum weitern Schutze ſind Fabrik - Inſpektoren zu ernennen , welche die Verhältniſſe der

Fabrik jederzeit prüfen können , die Beſchäftigung von Kindern in Fabriken muß dem Bezirks⸗
Amte angezeigt werden , und der Fabrikherr hat eine Liſte über dieſelben zu führen , welche auch

im Arbeitslokal auszuhängen und der Polizei - wie der Schulbehörde auf Verlangen vorzule⸗

gen iſt .

Beſtimmte Fabrikationszweige zu bezeichnen , für welche das großherzl . Handelsminiſterium
die Zulaſſung von Kindern von vornherein verboten hätte , ſchien uns nicht wohl thunlich , da die

Fabrik⸗Inſpektoren für jeden einzelnen Fall ſicherer ein verläſſiges Urtheil über die Schädlichkeit

zu erhalten in der Lage ſein werden .

8. Der Schutz gegen natürliche Gefährdungen .

Der Schutz gegen natürliche Geführdungen fällt meiſt mit der Sicherheitspolizei zuſam⸗

men , indem fie die Gefahren beim Baden , Holzfällen , Fahren , Lehmgraben , bei Eiſenbahnbauten ,

anf Eiſenbahnen , in Fabriken zc. abzuwenden ſucht . Die Maſſe der jährlich vorkommenden dar⸗

aus entſpringenden Unglücksfälle , durchſchnittlich 450 —500 , zeigt den großen Umfang der Gefah⸗

ren , ſowie die Sorgloſigkeit . Jeder gewaltſame Todesfall wird nach Vorſchrift der Miniſt . Ver⸗

ordnung vom 15 . Sept . 1864 ( Rgs. ⸗Bl. Nr . 47) und vom 11 . März 1869 ( Geſ . ⸗ und

Verordn . ⸗Bl . Nr . 5) durch den Bezirksarzt nach ſeinen Urſachen unterſucht , woraus die Verwal⸗

tungs⸗Behörde Veranlaſſung zu künftigen Vorkehrungen erhalten kann oder das Gericht zu Un⸗

terſuchungen wegen Fahrläſſigkeit .
pë



Die Hundswuth und die auf den Menſchen übertragbaren Krankheiten der Thiere
werden wir in der II . Abtheilung unſeres Berichtes behandeln .

9. Syphilis . -

Die Syphilis fordert die Thätigkeit der Geſundheitspolizei , da, wenn auch der Einzelne

ſich davor hüten kann , die ſchrecklichen Folgen derſelben ſelbſt Familie und Nachkommen unſchul⸗

digerweiſe in ' s Elend bringen können .

Auf die durch Nachforſchungen beſtätigte wachſende Zunahme dieſer Krankheit , welche un⸗

zweifelhaft als eine Folge der durch die neuere Geſetzgebung herbeigeführte freiere Bewegung und

der durch das Polizei⸗Straf - Geſetz veränderten Stellung der Polizeibehörden verurſacht iſt , ordnete

großherzl . Miniſterium des Innern auf unſern Vortrag vom 22 . Mai 1867 durch Erlaß vom

13 . Juni 1867 eine verſchärfte polizeiliche Aufſicht und zumal regelmäßige Viſitationen der der

gewerbsmäßigen Unzucht verdächtigen Dirnen an .

Es iſt durch Zahlen nachzuweiſen , daß die Syphilis ſich ſeither dreie

10 . Die gewerbliche Geſundheitspolizei .

Die gewerbliche Geſundheitspolizei , beſtrebt die Arbeit ſo einzurichten , daß die lebens⸗ und

geſundheitsgefährlichen Verhältniſſe beſeitigt werden , hat ihre Grundlage im Gewerbegeſetz ( vom
20 . Sept . 1862 ) Art . 10 und 16 , welche vom Verfahren bei Errichtung von Gewerbsanlagen
und von Vorrichtungen zum Schutze des Arbeitsperſonals handeln , und der Vollzugsverordnung
vom 24 . Sept . 1862 §. 13 , 43 und 44 , worin die Gewerbsanlagen genannt ſind , welche vor

der Eröffnung polizeilich für unbeanſtandet erklärt werden müſſen , und ſolcher , welche den Schutz
der Kinder in den Fabriken bezwecken .

Da die Gegenſtände meiſt nur lokaler Natur ſind , ſo werden ſie auch von den Lokal⸗

behörden verhandelt und entſchieden .

Zu allgemeinen Verordnungen oder Erörterungen gaben bisher nur folgende Fabrikationen
und Gewerbseinrichtungen Anlaß .

Die Reibfeuerzeuge und ähnliche Fabrikate wegen ihres Phosphorgehalts und der

dadurch bedingten Feuersgefahr wie der ſchädlichen Einwirkung der Dämpfe auf die Arbeiter zur

Hervorbringung der eigenthümlichen Phosphornekroſe der Kiefer veranlaßten auf Grund des §. 111
des Pol . ⸗Str . ⸗G. die Miniſt . ⸗Verordn. vom 28 . März 1865 ( Rgs. ⸗Bl . Nr . 17) . Darnah

müſſen derartige Fabriken außerhalb der Ortſchaften , wenigſtens 60 Fuß von den Wohnhäuſern
entfernt ſein , die Verſendung ihres Fabrikates unterliegt den Vorſchriften beſonderer Verpackung
und im Kleinverkauf beſonderer Aufbewahrung . Zum Schutze für die Arbeiter aber muß die

Bereitung der Zündmaſſe , das Eintauchen , Trocknen und Verpacken der Hölzchen in eigenen ſo⸗
wohl unter ſich als von den übrigen Arbeitslokalen gänzlich abge chloſſenen Räumen geſchehen,
die Räume , in welchen fih Phosphordämpfe entwickelu , müſſen Vorrichtungen zu wirkſamer Ven⸗

tilation Haben, und ſämmtliche Arbeitsräume müſſen täglich gelüftet werden . In denſelben muß
ſich ferner ein Anſchlag befinden , welcher die Arbeiter warnt , in den Arbeitsräumen Speiſen zu
genießen oder aufzubewahren , ſie zu größter Reinlichkeit und öfterem Ausſpülen des Mundes er⸗
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